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ir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden,
Konig von Preuſſen c. c.

Thun kund und fugen hiermit zu wiſſen:
Bey der unablaſſigen Sorgfalt, welche Wir dem Wohl aller Unſerer  getreuen Unter

thanen widmen, hat es Unſerer Aufmerkſamkeit nicht entgehen konnen, daß derjenige ſchatz
bare Theil derſelben, welchem die Vertheidigung des Staats und die Erhaltung der Ruhe
hauptſachlich obliegt, welcher fur die Wohlfahrt des Ganzen und fur die Sicherheit jedes
einzelnen Eigenthums Leib und Leben waget, zu ſeinem nothdurftigen Unterhalt eine Verbeſ
ſerung verdienet und derſelben bedarf.

Der Sold der Unter-Officiere und Soldaten Unferer Arinee iſt zur Zeit ſeiner Beſtim
mung nach dem gleichzeitigen geringern Preiſe aller unentbehrlichen Lebensbedurfniſſe abge
meſſen worden. Die Vervollkommnung und Erweiterüng der inlandiſchen Jnduſtrie, der
dadurch vermehrte Zufluß an haarem Gelde, der vergroßerte Wohlſtand und die vermehrte
Conſumtion haben einen erhoheten Geldwerth der Produkte und Lebensbedurfniſſe bewirkt,
wobey zwar die Beſitzer der Grundſtucke eher gewinnen als verlieren; wobey jedoch der

Soldat, wenn er gleich fur ſeine Arbeit außer dem Dienſt durch das erhohete Handlohn ge
winnt, doch fur ſeine Dienſtzeit an dem in altern Zeiten beſtimmten Solde verliert.

Gerechtigkeit und Billigkeit erfordern alſo, fur die Ausgleichung dieſes Mißverhaltniſſess
zu ſorgen. Wir haben daher allergnadigſt beſchloſſen, den wurklich dienſttsuenden Unter
Officieren und Soldaten auch in Friedenszeiten nach der an die Armee deshalb beſonders
erlaſſenen Ordre, vom uſten Juny dieſes Jahres an eine beſſere Verpflegung angedeihen

zu laſſen.
Zur Ausführung dieſer wohlthatigen Abſicht haben Wir zwar den großten Theil des

Bedarfs anf die gewohnlichen Staats-Einkunfte angewieſen: allein alles daraus zu beſtrei—



ten, geſtatten die jetzigen Staats-Verhaltniſſe und die Bedurfniſſe des Ganzen nicht. Um
das Fehlende herbey zu ſchaffen, ſind wir darauf bedacht geweſen, ſolche indirecte Auflagen
zu wahlen, welche vorzuglich die wohlhabende Klaſſe der Staasburger treffen. So wie
Wir Selbſt und Unſer Konigliches Haus mit Beyſpiel voranzugehen kein Bedenken finden,
ſo durfen Wir ſicher von Unſern Vaſallen und Unterthanen erwarten, daß ſie die Koſten der
beſſeren Verpflegung eines ſo ſchatzbaren Theils ihrer Mitburger mit gemeinſchaftlichen
Schultern zu tragen gern bereit ſenhn werden. Die Aufopferung, welche der bisher von
manchen Steuern befreyete Theil der Nation dadurch macht, knupft ihn deſto genauer an
das gemeinſchaftliche Jntereſſe, und giebt dem ubrigen Theil eine Ermunterung meh, das
Seinige deſto williger beyzutragen.

Der Errichtung eines ſtehenden Heers verdanken diejenigen, welchen ehemals die Ver
theidigung des Staats vornemlich obgelegen, die Befreyung von dieſer mit großem Koſten

aufwand verknupft geweſenen Pflicht.
Jeder Einwohner hat derſelben in gleichem Maaße Sicherheit ſeiner Perſon und ſeines

Eigenthums zu danken. Dadurch ſind Wir bewogen worden, folgendes wie hiermit ge
ſchiehet, zu verordnen und feſtzuſetzen.

u

Wom Tage der Bekanntmachung dieſes Ediets an, ſollen in Anſehung aller Waaren
und Sachen, welche zur Conſumtion und zum Verbrauch im Lande von auswarts einge
fuhrt werden, die bisher theils nach allgemeinen Regeln, theits nach beſondern Privilegien
oder ertheilten Paſſen bewilligte Freyheiten von den Conſumtions-Abgaben vollig und ohne
alle Ausnahme aufgehoben ſeyn, und dieſe Abgaben kunftig von Jedermann ohne Unterſchied
als Jmpoſt bezahlt werden.

Wir haben daher befohlen, daß von allem dem, was Behufs Unſerer Hochſten Perſon
und Unſers Hofſtaates aus der Fremde gebraucht und eingefuhrt wird, die geordneten Ab—
gaben bezahlt werden ſollen, und eine gleiche Verbindlichkeit wird den Prinzen und Prin—
geſfinnen Unſers Koniglichen Hauſes, der hohen und niedern Geiſtlichkeit, den furſtlichen
Perſonen, Standesherren, dem Adel und Beſitzer adelichet Guter, uberhaupt allen und

jeeden, welche bisher Frehhtiten dieſer Liet zu genießen gehabt. haben, auferlegt, ohne Unter—
ſchied, ob ſelbige in den Stadten oder auf dem platten Lande wohnen.

Da indeſſen einige Profeſſoren Pfarrer und Schullehrer, ſtatt der Areiſe-Freyheit
vom Wein, bisher baare Vergutung erhalten haben: ſo ſoll ihnen dieſe auf ihre Lebenszeit,

und ſo lange bis die jetzigen Beſitzer deshalb auf eine andere Weiſe entſchadigt werden kon
nen, aus den AcciſeKaſſen zwar fernerhin bezahlt werden, nach ihrem Abgange aber ſoll ſol—

ches ebenfalls wegfallen.

U.Da der Handel mit Getreide aller Art, und andern Produeten, nach dem Auslande

zu Waſſer, ganz eigentlich zu den Burgerlichen Gewerbszweigen gehort, und es alſo billig
iſt, daß von jedem, der ſich damit befaſſet; die darauf gelegte Abgaben, getragen werdent
So ſetzen Wir hiermit feſt, daß die bisherigen Befteyungen davon, vom Tage der Be—
kanntmachung dieſes Edicts an ebenfalls ganzlich aufhoren, und die geordnete WaſſerZoll
LieentSchleuſenGelder und ſonſtige Abgaben von Jedermann, alſo auch von Unſern Do
mainenAemtern, der Geiſtlichkeit und dem Adel beym Handel zu Waſſer ins Ausland un
weigerlich bezahlt werden ſollem

niVon fremden Weinen aller Art ſoll vom Tage der Bekanntmachung dieſes Ediets an,
eine erhohete Abgabe geg b

e en werden, welche in den alten Provinzen acht gute Groſchen furden Eymer betragt in den n
euen Provinzen aber die Abgaben der alten Provinzen erreicht,

und mit Einſchluß dieſer E hohr ungen ſollen die unter verſchiedenen Benennungen bisher be
zahlte ConſumtionsAbgaben kunftig als Jmpoſt nach dem den AcciſeDirectionen zugefer

tigten Tarif bezahlt werden.

1v.Wird die Uebertrags-Areiſe von dem bisherigen Satze zu 1gGr. b Pf. fur den Thalet
hiermit bis auf

Drey Groſchen
fr den Thaler erhohtt. Dieſe Abgabe ſoll in der Maaße, als ſolche bisher ſtatt gehabt hat)
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allſo von ſammtlichen Conſumtions-Abgaben und Jmpoſten, ſo i2 gGr. und daruber betra—
gen, entrichtet werden, jedoch mit Ausnahme

der Aeciſe vom Roggen zu Mehl, der vom Malz zum Brauen, der Umſchuttegelder
und der fixirten Vieh-Garten-Acker-und Nahrungsſteuern.

Wir haben hierbey. die Landesvaterliche Abſicht, daß auch bey dieſer Erhohung der Ab—
gaben die armere Volks-Klaſſe in Anſehung der nothdurftigen Bedurfniſſe ganz verſchont wird.

V.“
Da beny der Erhohung der Abgaben vom Wein auf die wirkliche Conſumtion gerechnet

iſt, bekanntlich aber von dieſem Artikel große Lager gehalten werden, ſo erfordert die Noth
wendigkeit, daß von den zum Handel beſtimmten Vorrathen die feſtgeſetzte Erhohung nach—
gezahlt werde. Es wird daher feſtgeſetzt, daß jeder Weinhandler die gedachte Erhohung
und  davon auch die UebertragsAceiſe nachbezahlen, oder, wenn mit ihm ein Conto gehalten
wird, ihm der Betrag derſelben zur Berichtigung in Rechnung geſtellt werden ſoll.

VI.Jn Anſehung der Weſtphaliſchen und Frankiſchen Provinzen, welche eine von der Ver
faſſung der ubrigen abweichende Acciſe-Einrichtung haben, behalten Wir Uns vor naher zu
beſtimmen, in welcher Art ſie zum Beitrage gezogen werden ſollen; vorlauſig ſetzen Wir jedoch
allergnadigſt feſt, daß alles, was wegen der aufgehobenen Freyheiten in dieſem Edict geſagt

worden, auch doet vollige Anwendung finden ſoll.
Wir befehlen Unſerm General-Acciſe-und Zoll-Departement genau darauf zu ſehen,

und zu halten, daß allem dem, was hierin verotdnet worden, die genaueſte Folge geleiſtet
werde, beſonders fur die richtiae Bezahlung der geordneten Abgaben auf alle Weiſe zu ſorgen,
und zu dem Ende ſchickliche Controllen zu veranſtalten.

Sammtlichen Krieges-und Domainen-Kammern, Acciſe und Zoll- auch Steuer
Directionen aber, befehlen Wir, hiermit nicht nur dieſe Unſere Verordnung ſchleunigſt zu
Jedermanns Wiſſenſchaft zu bringen, ſondern auch auf deren genaue Befolgung mit pflicht
ſchuldiger Sorgfalt zu ſehen und zu halten.

So geſchehen und gegeben zu Berlin, den  jſten Januar 1799.

Friedrich Wilhelm.
Ju  VJ. 4 denteene

Freih. v. Heinitz. v. Voß. v. Hardenberg. v. Struenſee. v. Schrotter. J
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